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Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten (nur für gesetz-
lich Versicherte) Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de, 
Montag bis Freitag, 9.00 – 19.00 Uhr.

Renten-Sprechtag im Rathaus Schwaigern
Immer am 3. Dienstag im Monat von 8 bis 12 Uhr und von 14 
bis 18 Uhr im Bürgerbüro. Beratung, Antragstellung und Unter-
stützung bei Rentenangelegenheiten durch einen Versicherten-
berater der Deutschen Rentenversicherung. 
Terminvereinbarung 8 – 12  Uhr bei Nadine Beck, Tel. 2122, 
E-Mail: nadine.beck@ schwaigern.de.

Kinder- und Jugendreferat
„Koordination Kinder- und Familienzentrum“ Stettener Str. 1 
(Bahnhof, 1. OG), loebe.d@caritas-dicvrs.de, Tel. 07138/ 
8107946.

Jugendtreff am Bahnhof
Stettener Straße 1 (Bahnhof, EG),
koegel.n@caritas-dicvrs.de, 07138/8107946

JuLe Jugendhilfe im Lebensfeld
Mo. – Fr. 11 – 17 Uhr (außer in den Ferien), Stettener Str. 1 
(im Bahnhof), Tel. 8129561.

Diakoniestation Leintal
Zeppelinstr. 33, Schwaigern. – Häusliche Krankenpflege rund 
um die Uhr, hauswirtschaftl. Versorgung, Tel. 97300. Sozial-
und Lebensberatung mittwochs 10 – 12 Uhr, Terminabsprache, 
Tel. 07135/9884-0.

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Betreuung in Grund– und Behandlungspflege, Nachbarschafts-
hilfe und hauswirtschaftl. Versorgung, Essen auf Rädern; 
Lindenstraße 7, Schwaigern, Tel. 920100, Fax 920102.

Ökumenischer Hospizdienst Leintal 
Ehrenamtlicher Einsatz geschulter Hospizhelfer/-innen für 
– Besuche und Sitzwachen bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen – Unterstützung von Angehörigen und Freunden.  
Kontakt: Maren Hettler-Wiedemann, Koordinatorin, Zeppelin-
str. 33, Schwaigern, Hospiz-Tel. 973012, Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr 
und Mi. + Do. 15 – 17 Uhr.

Beratung und Informationen rund um das Thema 
Pflege
Beratung und Informationen rund um das Thema Pflege
Pflegestützpunkt Landkreis Heilbronn im Gesundheitszentrum 
Brackenheim: Mo., Di., Do., Fr. 9 – 12 Uhr, Mi 16 – 18 Uhr, Tel. 
07135/ 9699 / 500 oder -501. 
Beratungstermine und Hausbesuche in Schwaigern sind nach 
vorheriger Vereinbarung jederzeit möglich.

Suchtberatung
Sprechstunde bei der Suchtkrankenhilfe immer am 1. Freitag 
des Monats, 17 – 19 Uhr, im ASB-Haus für Pflege und Gesund-
heit, Zeppelinstr. 20 – 22 im 1. OG. Infotelefon 07138/9861068.

Psychologische Beratungsstelle
Sprechstunden für Erziehungsberatung in der Diakoniestation 
Leintal, Zeppelinstr. 33, Schwaigern. Terminabsprache unter 
Tel. 07131/964420, Kreisdiakonieverband Heilbronn.

Notdienst der Apotheken 
Bereitschaftsapotheken in der näheren Umgebung: 
Kostenfreie Festnetznummer 0800/0022833 oder Gesundheits-
portal www.aponet.de.

Stadtverwaltung Schwaigern 
info@schwaigern.de, amtsblatt@schwaigern.de, 
www.schwaigern.de
Zentrale  21-0
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Montag bis Freitag .................................. 8.00 – 12.00 Uhr 
Montag und Donnerstag ...........................14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag ................................................14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgerbüro zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat .. 9.00 – 12.00 Uhr
FEUERWEHR Notruf 112 
POLIZEI Notruf 110 
Polizeiposten Leintal (7.30 – 16.30 Uhr) 810630 
Polizeirevier Lauffen 07133/2090
UNFALLRETTUNGSDIENSTE 
Notruf 112 
Krankentransport (mit Mobiltelefon 07131-19222) 19222
BEREITSCHAFTSDIENSTE bei:
Stromausfall: EnBW Regional AG 0800/3629477
Störung der Wasserversorgung:  
Schwaigern, Stetten, Niederhofen 0172-6330059 
Massenbach (Störung, Notdienst) 07264/9176-99 
Massenbach (Service) 07264/9176-0
Störung der Gasversorgung: 
Stadtwerke Heilbronn 07131/56-2562 
Nach Dienstschluss 07131/56-2588

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (der Anruf ist kostenlos, bundeseinheitliche 
Rufnummer)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notaufnahme SLK-Klinik am Gesundbrunnen Heilbronn 
Am Gesundbrunnen 20 – 26, 74078 Heilbronn
– Montag bis Freitag 18.00 – 22.00 Uhr,
– Samstag, Sonntag und Feiertage 9.00 – 22.00 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Brackenheim
SLK-Kliniken – Geriatrische Rehaklinik Brackenheim 
Maulbronner Straße 15, 74336 Brackenheim
– Montag bis Freitag 19.00 – 22.00 Uhr
– Samstag, Sonntag, Feiertag 10.00 – 16.00 Uhr

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
in der Kinderklinik Heilbronn Am Gesundbrunnen
– Montag bis Freitag von 19.00 – 22.00 Uhr 
– am Wochenende und an Feiertagen von 8.00 – 22.00 Uhr
(ohne Voranmeldung). 
Außerhalb dieser Öffnungszeiten über die Rettungsleitstelle 
Heilbronn, Tel. 19222.

Ärztlicher Notdienst für Patienten mit
Hals–, Nasen–, Ohrenerkrankungen
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 – 20.00 Uhr in der 
HNO–Notfallpraxis an der HNO–Klinik im Klinikum am Gesund-
brunnen Heilbronn, ohne Voranmeldung.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0761/12012000
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Wichtiger Hinweis zur Bundestagswahl am 
23.02.2025
Bitte beachten Sie, dass mit der Ausgabe und dem Versand der 
Briefwahlunterlagen aufgrund der kurzen Wahlvorbereitungs-
zeit voraussichtlich frühestens ab dem 07. Februar begonnen 
werden kann. Damit besteht für die Ausgabe und den Rückver-
sand von Briefwahlunterlagen nur ein kurzes Zeitfenster von 
14 Tagen bis zum Wahltag. 
Gerne dürfen Sie die Möglichkeit der persönlichen Beantra-
gung von Briefwahlunterlagen im Bürgerbüro des Rat- 
hauses ab 10. Februar 2025 nutzen. 
Hinweis: Es besteht auch die Möglichkeit, im Bürgerbüro Rat-
haus Schwaigern direkt vor Ort mit den Briefwahlunterlagen zu 
wählen. Sie geben mit Ihren Briefwahlunterlagen Ihre Stimme 
ab in einer Wahlkabine und Einwurf in die Wahlurne.

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die 
Bundestagswahl am 23.02.2025
Zu lesen auf den Seiten 4 und 5 des Amtsblatts.

Bundestagswahl am 23.02.2025
Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmun-
gen
Gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) 
darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder der Abstimmung vorangehenden  
Monaten sogenannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister 
erteilen. 
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahl- 
berechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familien- 
namen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften  
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über- 
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu ver-
nichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Schwaigern, 
Bürgerbüro, Marktstraße 2, 74193 Schwaigern schriftlich oder 
mündlich – nicht telefonisch – eingelegt werden. Der Wider-
spruch kann nur umfassend, bezüglich aller Parteien und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen, ausgeübt werden. Er ist von 

keinen Voraussetzungen abhängig, braucht nicht begründet zu 
werden und gilt bis zu einer gegenteiligen Erklärung gegen-
über der Meldebehörde unbefristet.
Eine Erteilung von Auskünften unterbleibt, wenn eine Aus-
kunftssperre nach § 51 vorliegt.

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Bericht aus dem gemeinderätlichen Hauptausschuss 
Am Montag, den 13. Januar 2025, fand eine öffentliche Sit-
zung des gemeinderätlichen Hauptausschusses im Sitzungssaal 
des Rathauses statt. Anwesend waren Bürgermeisterin Sabine 
Rotermund als Vorsitzende und bis zu 10 Stadträtinnen und 
Stadträte. Der gemeinderätliche Hauptausschuss befasste sich 
unter anderem mit den folgenden Tagesordnungspunkten. 
Die ausführlichen Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Rats- 
informationssystem des Gemeinderates der Stadt Schwaigern 
unter Rathaus & Politik / Gemeinderat / Bürgerinformations-
system.
Erdauffüllung Gewann „Webert“, Flst. Nr. 11845 auf der 
Gemarkung Schwaigern
Es wird ein Antrag auf eine nachträgliche Genehmigung einer 
Erdauffüllung auf der Rebfläche Gewann „Webert“, Flst.  
Nr. 11845 auf der Gemarkung Schwaigern beantragt. Die Auf-
füllung wurde zum Ausgleich des Grundstücks zwischen auf-
geschottertem Feldweg und der benachbarten Rebfläche 
durchgeführt. Das Flurstück Nr. 11845 liegt im Wasserschutz-
gebiet.
Bei dem Auffüllmaterial handelt es sich um Oberboden (Lehm), 
welcher nicht mit Schadstoffen belastet und frei von groben 
Steinen, Bauschutt bzw. Straßenaufbruch ist. 
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss in seiner  
Sitzung am 13.01.2025 mit 10 Ja-Stimmen und 1 Gegen-
stimme, das städtische Einvernehmen zur Erdauffüllung, Ge-
wann „Webert“, Flst. Nr. 11845 auf der Gemarkung Schwaigern 
nach §§ 36, 35 BauGB unter folgenden Auflagen zu erteilen:
1.   Durch die Geländeauffüllung darf kein zusätzliches Ober-

flächenwasser auf umgebende Grundstücke oder Wege ab-
fließen.

2.   Ein Anstau in den oberhalb liegenden Grundstücken ist 
auszuschließen.

3.   Bei der Materialanfuhr darf es zu keiner Beeinträchtigung 
öffentlicher Wege kommen. Im Schadensfall ist Ersatz zu 
leisten.

4.   Es ist ein fließender Übergang von der Auffüllung zu den 
Feldwegen herzustellen

Neubau eines Mehrfamilienhauses, Großgartacher Str.33/1, 
Flst. Nr. 3085 auf der Gemarkung Massenbach
Die Flst. Nr. 3085, Großgartacher Straße 31 + 33 auf der Ge-
markung Massenbach ist aktuell mit einem Wohnhaus (2 Woh-
nungen), zwei Doppelgaragen (eine mit Wohnung im Dachge-
schoss), vier Stellplätzen und einem überdachten Holzlager 
sowie Schuppen bebaut. Das Grundstück liegt im Bereich des 
Bebauungsplans „Hinter der Kirche II“ vom 06.11.1972.
Mit dem eingereichten Bauantrag plant die Bauherrschaft den 
Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 10 Wohneinheiten, 
einem Satteldach (35°) und weiteren vier Stellplätzen. 

24.01.   Gemeinderatssitzung, Rathaus Schwaigern, 
18.30 Uhr

24.01.   Israel-Abend mit Doron Schneider, Liebenzeller 
Gemeinschaft, F4, 19 Uhr, Eintritt frei

25./26.01.  WFV-Hallenbezirksturnier Fußball,  
FSV Schwaigern, Horst-Haug-Halle, 9 Uhr,  
C-/D-E-Jugend

25.01.   Winterfeier, Schachfreunde, Frizhalle,  
18.30 Uhr

25.01.   Kinder-Jugend Winterfeier, TSV Stetten,  
Mehrzweckhalle, 17 Uhr

27.01.   Seniorentreff in der Frizhalle, 14 Uhr. 
 Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren 
aus Gesamt Schwaigern zu einem gemütlichen 
Nachmittag bei Kaffee und Brezeln. 

27.01.   Vortrag „Naturnahe Beete anlegen“,  
Landfrauen Niederhofen, Altes Schulhaus, 
19.30 Uhr 

29.01.   Generalversammlung, Jagdgenossenschaft 
Stetten und Bauernverband Ortsverein Stetten, 
Sonnenbergbesen, 19 Uhr
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Anlage 5 (zu § 20 Absatz 1 BWO) 

 

 

Bekanntmachung 
 

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum  

21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für 

x  die Gemeinde  die Wahlbezirke der Gemeinde 
Schwaigern 

wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadt Schwaigern, 
Bürgerbüro, Marktstraße 2, 74193 Schwaigern (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 07.02.2025 12 Uhr, bei der Gemeindebehörde Schwaigern, Rathaus, Bürgerbüro, 
Marktstraße 2, 74193 Schwaigern Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 02.02.2025 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 267 Heilbronn   
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  
• oder  
• durch Briefwahl  

teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 
15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er 
ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-

umschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließ-
lich von Deutsche Post unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
Ort, Datum 
 

Schwaigern, 22.01.2025 
 Die Gemeindebehörde 

 

gez.  
Sabine Rotermund 
Bürgermeisterin 
Stadt Schwaigern 
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Die innerörtliche Nachverdichtung mit dem weiteren Wohnge-
bäude auf dem großen Grundstück wird begrüßt. Die Stellplatz-
berechnung beinhaltet den Bestand der drei Wohnungen und 
den Neubau des Mehrfamilienwohnhauses. Die Berechnung er-
gibt anhand der Wohnungsgrößen, dass 18 Stellplätze gefor-
dert bzw. erfüllt werden. Der gemeinderätliche Hauptausschuss 
beschloss in seiner Sitzung am 13.01.2025 einstimmig, das 
städtische Einvernehmen zum Neubau eines Mehrfamilien- 
hauses, Großgartacher Straße 33/1, Flst. Nr. 3085 auf der  
Gemarkung Massenbach nach §§ 36, 31 BauGB zu erteilen.

Aufstockung Remise als Wohnraumerweiterung und Anbau 
Balkone an Bestandsgebäude, Bahnhofstraße 43, Flst.  
Nr. 6494 auf der Gemarkung Stetten
Das Grundstück Bahnhofstraße 43, Flst. Nr. 6494 auf der Ge-
markung Stetten ist bebaut mit einer Garage (früher Remise) 
und einem Zweifamilienwohnhaus und liegt im Bereich des 
Baulinienplans „Stuhl I“ vom 31.03.1949. In der Hauptaus-
schusssitzung am 15.03.2024 wurde der Antrag zur Auf- 
stockung der Remise als Wohnraumerweiterung und zum Anbau 
der Balkone an das Bestandsgebäude bereits behandelt und 
das Einvernehmen erteilt. Die Baugenehmigung erfolgte durch 
das Landratsamt Heilbronn am 29.07.2024. Der nun vor- 
liegende Bauantrag zur Aufstockung der Remise als Wohnraum-
erweiterung und zum Anbau der Balkone an Bestandsgebäude 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 
15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er 
ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-

umschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließ-
lich von Deutsche Post unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
Ort, Datum 
 

Schwaigern, 22.01.2025 
 Die Gemeindebehörde 

 

gez.  
Sabine Rotermund 
Bürgermeisterin 
Stadt Schwaigern 
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wurde verändert. Nach Ansicht der Verwaltung ist wie schon im 
März 2024 die Aufstockung sowie die Errichtung der Balkone 
städtebaulich vertretbar. Der gemeinderätliche Hauptausschuss 
beschloss in seiner Sitzung am 13.01.2025 einstimmig, das 
städtische Einvernehmen zu der Aufstockung der Remise als 
Wohnraumerweiterung und zum Anbau von Balkonen an das 
Bestandsgebäude, Bahnhofstraße 43, Flst. Nr. 6494 auf der 
Gemarkung Stetten nach §§ 36, 34 BauGB zu erteilen.
Antrag auf einen öffentlich-rechtlichen (Duldungs-) Ver-
trag zur Durchführung „PonyPerspektiven-pferdgestützte 
Heilpädagogik“, Birkenhöfe 1, Flst. Nr. 1824 u. Gewann 
„Lochweg“ Flst. Nr. 8243 auf der Gemarkung Stetten
Es wird ein Antrag auf einen öffentlich-rechtlichen (Duldungs-) 
Vertrag zur Durchführung „PonyPerspektiven-pferdgestützte 
Heilpädagogik“ Birkenhöfe 1, Flst. Nr. 1824 und Gewann 
„Lochweg“, Flst. Nr. 8243 auf der Gemarkung Stetten gestellt. 
Die Grundstücke liegen im planungsrechtlichen Außenbereich, 
sodass die Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 BauGB zu be-
urteilen ist. Hier wird unterschieden zwischen privilegierten, 
teilprivilegierten und sonstigen (nicht privilegierten) Vor- 
haben die im Einzelfall zugelassen werden können (§ 35  
Abs. 2). Das geplante Vorhaben stellt kein privilegiert zulässi-
ges Vorhaben im Sinne des § 35 BauGB dar; insbesondere sind 
die Privilegierungstatbestände des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
nicht erfüllt, da das geplante Vorhaben keinem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb zugeordnet ist. Auch wenn die 
zur Nutzung beabsichtigten Pferde zur Bewirtschaftung der 
Weinberge eingesetzt und einem landwirtschaftlichen Betrieb 
zugeordnet sind. Da mit dem geplanten Vorhaben eine Doppel-
nutzung der sonst für den landwirtschaftlichen Betrieb gehal-
tenen Tiere geplant ist, ist dadurch trotz fehlender Privilegie-
rung eine Duldung des Vorhabens möglich. Der gemeinderät- 
liche Hauptausschuss beschloss in seiner Sitzung am 
13.01.2025 einstimmig, das städtische Einvernehmen zum An-
trag für einen öffentlich-rechtlichen (Duldungs-) Vertrag zur 
Durchführung „PonyPerspektiven-pferdgestützte Heilpädago-
gik“ Birkenhöfe Flst. Nr. 1824 u. Gewann „Lochweg“ Flst.  
Nr. 8243 auf der Gemarkung Stetten nach §§ 36, 35 BauGB zu 
erteilen.
 
Herzlichen Glückwunsch
Am 16. Januar feierte Frau 
Susanna Grasl ihren 92. Ge-
burtstag. Frau Bürgermeiste-
rin Sabine Rotermund gratu-
lierte im Namen der Stadt 
Schwaigern ganz herzlich und 
wünschte Frau Grasl für das 
neue Lebensjahr und die Zu-
kunft alles Gute und viel Ge-
sundheit.

Am 17. Januar feierte Frau 
Gisela Bachmann ihren 
90.  Geburtstag. Zu diesem 
besonderen Fest gratuliert 
Frau Bürgermeisterin Sabine 
Rotermund im Namen der 
Stadt Schwaigern recht herz-
lich. Wir wünschen Frau Bach-
mann viel Gesundheit für das 
neue Lebensjahr und alles 
Gute für die Zukunft.

Frau Emma Deistler feierte 
am 19. Januar ihren 90. Ge-
burtstag. Im Namen der Stadt 
Schwaigern gratulierte Frau 
Bürgermeisterin Sabine Roter-
mund ganz herzlich und 
wünschte Frau Deistler viel 
Gesundheit für das neue Le-
bensjahr und alles Gute für die 
Zukunft.

                                        
Am 21. Januar feierte Herr 
Klaus Enderlein seinen 
90. Geburtstag. 
Im Namen der Stadt Schwai-
gern gratulierte Frau Bürger-
meisterin Sabine Rotermund 
ganz herzlich und wünschte 
Herrn Enderlein für die Zu-
kunft alles Gute und viel Ge-
sundheit.

Bekanntmachung über Widerspruchsrechte nach 
dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Das BMG sieht vor, dass die Meldebehörde persönliche Daten 
aus dem Melderegister weitergeben oder veröffentlichen kön-
nen bzw. müssen. Es besteht die Möglichkeit, in bestimmten 
Fällen der Veröffentlichung oder Nutzung der Daten zu wider-
sprechen. Die melderechtlichen Widerspruchsrechte:
1.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 

Bundesamt für das Personalmanagement (§36 Abs. 2 BMG)
  Zum Zwecke der Übersendung von Infomaterial. 
2.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 

öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft (§ 42 Abs. 3 
BMG).

3.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlä-
gen bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 i. V. m. 
Abs 5 BMG).

4.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, presse oder 
Rundfunk (§ 50 Abs, 1 i. V. m. Abs. 5 BMG).

5.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage (§ 50 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 BMG).

Die Widersprüche gegen die in den Ziffern 1-5 genannten  
Datenübermittlugen können jederzeit – auch getrennt von- 
einander – bei der Stadt Schwaigern, Bürgerbüro, Marktstr. 2, 
74193 Schwaigern, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Die Widersprüche gelten 
bis zu ihrem Widerruf.
Achtung: Übermittlungssperren bzw. Widersprüche gegen eine 
der oben genannten Datenübermittlungen, welche bereits im 
Melderegister eingetragen sind, bleiben bestehen! In solchen 
Fällen brauchen Sie nicht erneut zu widersprechen!
Bei Fragen dazu können Sie sich jederzeit an das Bürgerbüro, 
Tel. 07138/21-0, wenden. 

Anmeldung für einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung ab dem Kindergartenjahr 
2025/2026
Liebe Eltern, 
das neue Jahr ist zwar erst ein paar Wochen alt, trotzdem 
laufen bereits die Planungen für das Kindergartenjahr 
2025/2026. Wenn Sie vorhaben, Ihr Kind ab September 2025 
in einer Kindertageseinrichtung in Gesamt-Schwaigern be-
treuen zu lassen, nehmen Sie bitte die Anmeldung bis 15. März 
2025 vor. 
Die Anmeldung erfolgt zentral über die Stadtverwaltung 
Schwaigern, Frau Obermeyer. Sollten Sie eine Einrichtung vor 
der Anmeldung besichtigen wollen, vereinbaren Sie bitte hier-
für vorab telefonisch einen Termin. Die Telefonnummern der 
einzelnen Einrichtungen sowie das Anmeldeformular sind auf 
unserer Homepage abrufbar. 
Von Doppelanmeldungen bitten wir abzusehen. Wir kümmern 
uns um eine Alternative, sollte in Ihrer Wunscheinrichtung 
kein Platz vorhanden sein. Die frühzeitige Anmeldung erleich-
tert die Planung. 
Anmeldungen, welche wir nach dem 15.03.2025 erhalten, 
müssen mindestens sechs Monate vor gewünschtem Aufnahme-
termin bei uns eingehen. Bereits vorliegende Anmeldungen 
werden berücksichtigt und müssen nicht erneut vorgenommen 
werden. Vielen Dank im Voraus. Bei Fragen steht Ihnen Frau 
Obermeyer, Tel. 07138/21-41 gerne zur Verfügung.
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11. Schwaigerner Stadtputzete 
Auch dieses Jahr wollen wir ein Zeichen 
gegen die Verschmutzung durch wilden 
Müll setzen:
Die 11. Schwaigerner Stadtputzete 
wird am Samstag, 08. Februar 2025, 
von 8.30 bis ca. 11.30  Uhr statt- 
finden und mit einem gemeinsamen 
Vesper ausklingen.
Natürlich ist auch die Bevölkerung bei 
der Putzete herzlich willkommen. Für 

alle die sich noch nicht über einen Verein gemeldet haben, 
aber Lust haben mitzuhelfen, ist am 08.02.2025 um 8.30 Uhr 
Treffpunkt am Rathaus Schwaigern, Parkplatz vor der Stadt-
kirche. Wer sich in Massenbach, Stetten oder Niederhofen einer 
Truppe anschließen will, sollte sich vorab im Stadtbauamt bei 
Herr Eckstein, Durchwahl 2167 oder Andreas.Eckstein@schwai-
gern.de anmelden.
Die Müllsäcke werden gestellt. Sammelwerkzeuge, Handschuhe 
und Warnwesten sollten selbst mitgebracht werden. 
Wir hoffen wieder auf so eine rege Teilnahme wie in den ver-
gangenen Jahren und danken Ihnen schon heute für Ihr  
Engagement. Lassen Sie uns gemeinsam etwas für die Sauber-
keit unserer Stadt tun.

Bachgehölzpflege am Leinbach und Rohnsbach
Ufergehölze haben eine große Bedeutung im Naturhaushalt. 
Ein natürliches Fließgewässer ist in der Regel von einem Ge-
hölzstreifen begleitet. Dieser Gehölzstreifen hat vielfältige 
Aufgaben: Puffer zum Schutz vor Eintrag von Boden, Nähr- 
stoffen und anderen Stoffen, Stabilisierung von Sediment und 
Substrat, die Beschattung wirkt als Regulator für den Tempe-
raturhaushalt und schafft günstige Sauerstoffbedingungen, 
was wiederum ein Schutz vor Algenwachstum und über- 
mäßigem Krautwachstums ist. Nicht zuletzt sind Ufergehölze 
wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. All 
diese Aufgaben sind besonders wichtig in unserer Kulturland-
schaft. Damit das Bachgehölz dies erfüllen kann, ist Pflege 
notwendig. Die zentrale Maßnahme der Pflege von gehölzbe-
standenen Gewässerrandstreifen ist der Stockhieb. Er hat einen 
mehrstufigen Gehölzbestand mit unterschiedlicher Altersstruk-
tur und Baumartenzusammensetzung zum Ziel. So können auch 
niederflurig wachsende Kräuter und Gehölze wieder gedeihen 
und Lebensraum bieten. Die Gehölze treiben wieder aus und 
sichern das Ufer. 

Schwerpunkte der Bachgehölzpflege in diesem Jahr ist der 
Leinbach unterhalb von Niederhofen und der Rohnsbach in 
Schwaigern. Am Rohnsbach wird das Bachgehölz in jeweils ca. 
30-Meter-Abschnitten auf Stock gesetzt. Am Leinbach liegt 
der Schwerpunkt auf der Kopfweidenpflege und der Fällung der 
vom Eschentriebsterben befallenen Eschen.
Die Arbeiten wurden die vergangenen Tage bei anhaltendem  
Bodenfrost durchgeführt.
Es kommt ein Mobilbagger mit angebautem Schneidwerkzeug 
zum Einsatz. Mit diesem Spezialbagger werden die Gehölze 
zum einen mittels Greifer festgehalten und gleichzeitig abge-
zwickt. Kopfweiden werden fachgerecht manuell nachgeschnit-
ten. Dieser Ablauf ist relativ gefahrfrei für die Mitarbeiter und 
die Arbeiten lassen sich zügig abwickeln. Sämtliches Gehölz 
wird je nach Witterung schnellstmöglich von mit einem Groß-
häcksler Vorort zu Hackschnitzeln verarbeitet und abgefahren. 

Jahresbescheide für die Wasser- und Abwasser-
gebühren 2024
Die Gebührenbescheide für die Jahresendabrechnung Wasser 
und Abwasser für die Stadtteile Schwaigern, Stetten und  
Niederhofen wurden mit Bescheiddatum 23.01.2025 erstellt. 
Bitte beachten Sie, dass die Gebühren am 27.02.2025 fällig 
sind. Der nächste Abschlag ist am 01.04.2025 fällig.
Neue oder geänderte Abbuchungsermächtigungen können 
rechtzeitig vorher mit dem der Wasserrechnung beiliegenden 
Vordruck mit Originalunterschrift an die Stadtkasse erteilt  
werden. Zu beachten ist, dass die Abbuchungsermächtigung im 
Original eingereicht werden muss. Zusendungen per E-Mail oder 
Fax können nicht angenommen werden. Anträge auf Absetzung 
der nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen eingeleiteten Schmutzwassermengen können 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids schriftlich und unter Vorlage belegender und nach-
prüfbarer Unterlagen gestellt werden. Die nicht eingeleitete 
Schmutzwassermenge muss vom Antragsteller beziffert wer-
den. Von der Absetzung bleibt eine Wassermenge von 20 m³/
Jahr ausgenommen, wenn der Nachweis über die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch einen geeichten Zwischenzähler der 
Stadt Schwaigern erbracht wird. Anträge können nur berück-
sichtigt und geprüft werden, wenn sie fristgerecht gestellt und 
die nötigen Unterlagen und Nachweise beigefügt wurden.  
Außerdem wird eine Originalunterschrift des Gebühren- 
schuldners benötigt. 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass Änderungen der über-
bauten und befestigten Flächen (versiegelte Flächen) oder 
des Versiegelungsgrades des Grundstücks als Bemessungs-
grundlage der Niederschlagswassergebühr dem Steueramt der 
Stadt Schwaigern innerhalb eines Monats nach Eintritt der 
Änderung gemeldet werden müssen, wenn sich eine Änderung 
von mehr als 15 m² ergibt. Ebenso innerhalb eines Monats 
nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die  
öffentlichen Abwasseranlagen, hat der Gebührenschuldner dem 
Steueramt der Stadt Schwaigern die Lage und Größe der Grund-
stücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffent- 
lichen Abwasseranlagen zugeführt wird, in prüffähiger Form 
schriftlich mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen 
Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Be-
rechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von 
der Stadt geschätzt. Die Stadt stellt auf Anforderung einen 
Anzeigenvordruck zur Verfügung. Verstöße gegen die Anzeige-
pflichten stellen Ordnungswidrigkeiten dar. 
Auch die durch Brauchwasserzisternen in die Kanalisation ein-
geleiteten Niederschlagswassermengen sind der Stadt inner-
halb eines Monats nach dem Veranlagungsjahr als Bemes-
sungsgrundlage für die Schmutzwassergebühren mitzuteilen. 
Bei Brauchwasserzisternen in Privathaushalten werden die mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Personen zur Schmutzwasser- 
pauschale herangezogen. 
Bitte denken Sie daran, uns Änderungen rechtzeitig mitzu- 
teilen. 

Sybille Bullatschek „Ich darf das – ich bin 
 Pflägekraft“, Comedy

Samstag,
08.02.25, 
20  Uhr in 
der Frizhalle 
Schwaigern.

Die sympathische Schwäbin 
Sybille Bullatschek ist Alten-
pflegerin mit Leib und Seele. 
Mit Ehrlichkeit, einer großen 
Portion positiver Energie und 
einem Quäntchen Naivität 
nimmt sie den Zuschauer mit, 
in ihren Alltag ins Altenheim. 
Und der ist alles andere als 
langweilig! Getreu dem Motto 
„Ich darf das, ich bin Pfläge-
kraft!“ schafft es Sybille  
Bullatschek das Publikum in 
ihren Bann zu ziehen und für 
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das Thema „Pfläge“ zu begeistern. Zahlreiche TV-Sender  
widmeten ihren humorvollen Einsatz für ein besseres Image 
des Pflegeberufs. Freuen Sie sich auf ein wildes, lustiges aber 
manchmal auch nachdenkliches Programm mit der Pflegekraft 
der Herzen. Bühne frei für die wilden Geschichten rund ums 
Haus Sonnenuntergang, dem verrücktesten Seniorenheim 
Deutschlands.
Karten online unter www.schwaigern.de/knackpunkt im 
Vorverkauf 25  €/Abendkasse 27  €/ Erm. Preis für Pflege-
kräfte: 22 € (gegen Vorlage eines Nachweises).

Zu verschenken

Zu verschenken
Wer hat Bedarf?  Zu erfragen
lfd. Nr.  Gegenstand  unter Tel.
-----------------------------------------------------------------------
06    Aquarium mit Zubehör 120x50x52  5696
07    Langlaufski mit Stecken und Schuhe Gr. 44  5113
08    Kinderschreibtisch MOLL verstellbar, 
   Schreibtischstuhl, MOLL blauer Bezug, 
   gut erhalten.    
   Kleiderschrank PAIDI 2 x 1 m x 55 cm 
   und passendes Jugendbett PAIDI, 2 x 94 cm, 
   Buche  67639
Wer etwas zu verschenken hat, darf dies gerne das Bürger- 
meisteramt Schwaigern (Zimmer E.04 oder Tel. 2127, Frau  
Haberkern) wissen lassen.
Bekanntgaben in dieser Rubrik sind selbstverständlich kosten-
frei.

Umwelt- & Klimaschutz

Tauschen statt Wegwerfen
Tauschen statt Wegwerfen – Frauenkleidertausch von  
Azubis und FSJ-lern in Schwaigern
Am 02.02.2025 von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr findet ein Kleider-
tausch für Frauen in der Frizhalle Schwaigern statt. Alle inter-
essierten Frauen sind herzlich eingeladen, am Kleidertausch 
teilzunehmen oder uns einfach zu besuchen.
Wie funktioniert der Kleidertausch?
Alle Personen die sich aktiv beteiligen möchten, können am 
Vortag, den 01.02.2025, Kleidung, Accessoires und Umstands-
mode für alle Jahreszeiten und allen Standardgrößen vorbei-
bringen. Diese Kleidungsstücke werden gesammelt und können 
dann gegen „neue Lieblingsstücke“ aus dem Fundus getauscht 
werden. Wichtig ist, dass die Kleidung sauber und in gutem 
Zustand ist.
Frauen, die sich bei der Abgabe beteiligt haben dürfen sich  
10 Kleidungsstücke kostenlos aussuchen, ab dem 11. Klei-
dungsstück kostet jedes Teil 1,– €. Besucher entrichten eben-
falls je Kleidungsstück 1,– €.
Besonderheiten
Die Landfrauen von Schwaigern bewirten wie gewohnt mit  
leckerem Kaffee und Kuchen.
Jasmina Seel von Silverlingsjewel verzaubert Sie mit ihrem 
selbst gemachten Schmuck. 
Weitere Infos: https://www.schwaigern.de/veranstaltungen/
frauen-kleidertausch-id_7148.
Bei Fragen oder weitere Informationen können Sie per E-Mail: 
Giada.Ciaparrone@schwaigern.de oder Rosalie.Reiner@schwai-
gern.de kontaktieren.
Wir freuen uns auf Sie!

Abteilung 1 Schwaigern
Am Samstag, den 01.02.25, ist es 
wieder soweit! 
Die 13. Ausgabe unserer Après Ski 
Party steigt und dies zum ersten 
Mal in unserem neuen Domizil. Wir 
freuen uns heute schon auf Ihren 
Besuch. Der Eintritt ist frei. Wir 
starten ab 20 Uhr. Holen Sie sich 
die Geldwertmarken an unserer 
Kasse und los geht´s. Die Karten 
erhalten Sie mit 20, 30 und 
50  Euro. Kein Bargeld dabei? – 

Kein Problem, Sie können bei uns auch problemlos mit der  
EC Karte zahlen!
Heute schon bitten wir Sie als Anwohner um Verständnis an 
diesem Tag, wenn es lauter werden könnte.
Zum Aufbau trifft sich die Abteilung am Freitag, den 31.01., 
um 19 Uhr und am 01.02. um 8 Uhr.

Abteilung 2 Massenbach
Am Freitag, den 31.01., findet für die gesamte Abteilung inkl. 
Alterszug eine Theorie-Übung statt. Treffpunkt um 19.00 Uhr 
am Feuerwehrhaus Massenbach. Anzug: Uniform.

Senioren

Seniorentreff in der Frizhalle
Der nächste Seniorentreff findet im kleinen 
Saal der Frizhalle am Montag, 27. Januar, 
um 14 Uhr statt. 
Wir freuen uns auf den Besuch von Bürger-
meisterin Sabine Rotermund.

Zum Seniorentreff sind alle Seniorinnen und Senioren aus  
Gesamt-Schwaigern herzlich eingeladen. Bei Kaffee und  
Brezeln können Sie einen gemütlichen Nachmittag mit vielen 
netten Gesprächen verbringen. 

Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendreferat
Jugendtreff
Die Öffnungszeiten im Jugendtreff an Schul-
tagen 
Dienstag 
Backnachmittag von 16.00 – 18.00 Uhr. 

Offener Treff von 17.30 – 20.00 Uhr. 
Mittwoch 
Mittagstreff von 12.15 – 14.00 Uhr. 
Kidstreff von 16.00 – 18.00 Uhr. 
Offener Treff von 17.30 – 20.00 Uhr (ab 7. Klasse). 
Freitag 
Mittagstreff von 12.15 – 14.00 Uhr (ab 5. Klasse). 
Sporttreff von 14.00 – 15.30 Uhr (ab 12 Jahren). 
Bistro-Abend von 17.00 – 20.00 Uhr. 
Am Freitag, 31. Januar, findet während dem Bistro-Abend ein 
„meet & greet“ für Jugendliche mit dem Gemeinderat statt. 
Alle Jugendliche sind herzlich eingeladen mit Gemeinde- 
rätinnen und Gemeinderäten ins Gespräch zu kommen, sich 
kennenzulernen und Anliegen rund um Schwaigern anzu- 
sprechen. 



   Stadt Schwaigern Nr. 4 · 24. Januar 2025 · Seite 9

Es gibt kein festes Programm, sondern Geselligkeit, lockere 
Atmosphäre und spannende Gespräche bei Snacks und Ge- 
tränken. 
Ihr findet uns im Bahnhofsgebäude in der Stettener Straße 1. 
Beide Eingänge liegen nebeneinander auf der Seite zu den 
Gleisen. 
Telefonisch erreichbar sind wir unter folgender Telefonnummer: 
07138 – 810 79 46. 
E-Mail: b1schwaigern@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Instagram: b1_schwaigern 
www.b1schwaigern.de 
Wir freuen uns auf euren Besuch im B1! 

Kinder- und Jugendreferat
Kinder- und Familienzentrum
Aktionstag rund um Trauer „Wenn alles Kopf steht“ 
Die ganze Bevölkerung ist herzlich zum Aktionstag eingeladen. 
Am Samstag, 08. Februar 2025, veranstaltet das Kinder- und 
Familienzentrum Schwaigern in Kooperation mit dem Hospiz-
dienst Leintal, dem Kinder- und Jugendhospizdienst Heilbronn 
sowie der Schulsozialarbeit der Leintalschule Schwaigern einen 
Aktionstag rund um Trauer für die ganze Familie und alle am 
Thema interessierten Personen. Der Aktionstag findet von 
10.00 bis 15.00 Uhr in der Horst-Haug-Halle, der Mensa der 
Leintalschule sowie einzelnen Räumen der Ganztagsbetreuung 
der Leintalschule statt. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. 
Neben Bücherständen der Mediathek und dem Buchladen aus 
Schwaigern, Gestaltung von Buttons, Pizza backen, Märchen-
erzähler sowie einem Spieleparcours werden verschiedene 
Workshops zum Thema „Trauer“ angeboten, zu denen Sie sich 
telefonisch oder per E-Mail beim Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Heilbronn anmelden müssen. 
Kontaktdaten für die Anmeldung: 
Heidi Plöger, Tel. 0157/524 92 406, E-Mail: kinderhospiz-
dienst.heilbronn@malteser.org
Folgende Workshops stehen zur Auswahl: 
– Kunstworkshop
Sandra Deistler, Dipl. Kunsttherapeutin FH und Heilpraktikerin 
(Psychotherapie), Trainerin für Biografiearbeit, zertifizierte 
Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche, www.atelierfu-
enf.de 
– Workshop für Kinder am Vormittag 
Alter 7 – 14 Jahre, max. 10 Kinder, 1,5 – 2 Stunden. 
Von kleinen und großen Verlusten und einem bunten Zebra. 
Jeder Mensch hat schon einmal etwas Kostbares verloren und 
schmerzlich vermisst. Das Gefühl, das dann entsteht, nennt 
man Trauer. Aber was ist Trauer eigentlich? Du malst mit vielen 
bunten Farben und entdeckst zwei besondere Tiere: 
dein Trauertier und dein Krafttier. 
– Workshop für Erwachsene am Nachmittag 
Max. 10 Personen, 1,5 Stunden, Von Abschieden und Neuan-
fängen. Momente des Loslassens, die unser Leben prägen, 
bringen Trauer und häufig auch ein besonderes Leuchten mit. 
Mit kreativ-künstlerischen Methoden thematisieren wir Über-
gänge und Veränderung. Wir erforschen gemeinsam, was Mut 
und Kraft in herausfordernden Zeiten schenkt. 
– Yoga 
Kursleiter Alexander Schmitt, Trauerbegleiter und Yogalehrer. 
Im Rahmen des Trauertages erwartet Sie eine sanfte Yoga- 
sequenz auf dem Stuhl. Durch achtsames Atmen, leichte Be-
wegungen und eine kurze Meditation können Sie zur inneren 
Ruhe finden und sich selbst neu begegnen. 
– Entspannung 
Kursleiterin Babette Grütz, Entspannungs- und Achtsamkeits-
therapeutin. Wie wirkt Stress, z. B. in der Trauer, auf den 
Körper und wie kann u. a. über die Atmung, und einfache 
Körperübungen Entspannung herbeigeführt werden? Dieser 
Workshop bietet Ihnen Informationen und praktische Erfahrun-
gen. 
Vortragsabend in der Frizhalle: Selbstregulation kann man 
lernen! 
Am Mittwoch, 12. Februar von 18.30 bis 20.00 Uhr veranstal-
tet das Kinder- und Familienzentrum Schwaigern in Koopera-
tion mit den Referenten der Gemeinnützigen Elternstiftung 
Baden-Württemberg, Susanne Storz und Dr. Hans Joachim 
Blum, den Informationsabend zum Thema „Selbstregulation 

kann man lernen“ – Wie können wir Kinder stark und fit fürs 
Leben machen? Veranstaltungsort ist die Frizhalle in  
Schwaigern. Der Vortrag zum Thema „Selbstregulation“ ist für 
Eltern und alle am Thema interessierten Personen gedacht. Er 
ist kostenfrei und legt den Fokus auf alltagspraktische Tipps. 
Im Anschluss an den Vortrag gibt es genügend Raum für Aus-
tausch und Fragen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Kindergärten und Schulen

Leintal-Schule Schwaigern
Innehalten und nach anderen schauen – 
Aktion Herzenspost
Die Vorweihnachtszeit ist fast überall alles 
andere als eine stille Zeit. Gerade an der 
Schule geht es zum Jahresende eher hoch her: 

Denn die Mischung aus vielen 
Terminen, Arbeiten sowie die 
allgemeine Anspannung und 
Vorfreude auf die Ferien sor-
gen für Unruhe. Innehalten 
und auf andere sehen kommt 
da meist zu kurz. Deshalb hat 
sich die Religionsfachschaft 
zusammen mit der Schulsozial-
arbeit überlegt, wie hier ein 
Gegengewicht geschaffen werden kann. 
Den Blick auf Mitmenschen, die allein sind, lenkt die „Aktion 
Herzenspost“ der Young Caritas. Drei fünfte Klassen und eine 
achte Klasse nahmen 2024 wieder zusammen mit der Schul-
sozialarbeit und den Religionslehrerinnen an der Aktion teil. 
Diese „Post gegen Einsamkeit“ ist ein Geschenk für Senioren 
und Seniorinnen, die im Stadt- und Landkreis Heilbronn in 
Wohnheimen leben. Außerdem wird sie auch an obdachlose 
Menschen verteilt. Eine Schulstunde lang schrieben, bastelten 
und dekorierten die Schülerinnen und Schüler ihre Briefe eifrig 
mit Stickern und Glitzersternen. Insgesamt 64 Briefe und 6 
Postkarten konnten der Young Caritas Regionalgruppe Mitte 
Dezember überreicht werden.
Nachruf Barbara Pohl
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht 
in den Herzen seiner Mitmenschen. Albert Schweitzer
Wir trauern um unsere ehemalige Lehrerin und Kollegin  
B arbara Pohl, die viel zu früh verstorben ist.
Wir nehmen Abschied von einer geschätzten Kollegin und  
leidenschaftlichen Pädagogin, der das Wohl der Schüler stets 
am Herzen lag. Durch ihre herzliche Art und ihre positive  
Lebenseinstellung war sie bei allen sehr beliebt. 
Wir werden Frau Pohl stets in dankbarer Erinnerung behalten. 
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
Die Schulgemeinschaft der Leintal-Schule Schwaigern
Schwaigern, im Januar 2025

Mediathek

Mediathek
Unser Büchertipp:
Ruth Ware, One Perfect Couple
Lyla Santiago steckt in einer Krise: Ihre berufliche Zukunft ist 
ungewiss und die Beziehung zu ihrem Freund Nico – einem 
aufstrebenden Schauspieler – läuft alles andere als gut. Als 
Nico zu einer brandneuen Reality-Show in ein tropisches  
Paradies eingeladen wird, willigt Lyla ein, das Abenteuer mit 
ihm einzugehen. Die Insel Ever After mitten im Indischen 
Ozean könnte schöner nicht sein. Dort sollen Lyla und Nico 
gegen vier andere Paare antreten. 
Doch als ein Sturm die Gruppe von jeglicher Zivilisation und 
allen Kommunikationsmöglichkeiten abschneidet, gerät alles 
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aus den Fugen. Und ein erbitterter Kampf ums Überleben be-
ginnt.
Im Literaturkreis am 05.02. besprechen wir Alena Schröder 
„Bei euch ist es immer so unheimlich still“. 
Herzliche Einladung an alle Interessierten.
Öffnungszeiten der Mediathek
Dienstag  09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch  14.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag  09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Freitag   15.00 – 18.00 Uhr
Samstag  10.00 – 12.00 Uhr

Volkshochschule

vhs Unterland
Ab dem 29. Januar 2025 liegen die gedruckten Programm-
hefte wieder, wie gewohnt, zum Mitnehmen vor Ort bereit: 
im Rathaus, in der Mediathek, in den Lebensmittelgeschäften, 
im Buchladen, im Vielfachladen und in den Banken.
Bei folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze!
Charakter gefragt – Vortrags- und Diskussionsabend 
242SW10661
Do., 30.01., 19.00 – 20.30 Uhr, Stadtkelter Bürgertreff (6 €).
ZUMBA 251SW30235
Mi., 05.02., 18.40 – 19.40 Uhr, 15-mal, Frizhalle Saal, (66 €). 
ZUMBA 251SW30236
Fr., 07.02., 18.00 – 19.00 Uhr, 15-mal, Frizhalle Mehrzweck-
raum 1 (66 €).
PEKiP für Babys, die im Herbst 2024 geboren wurden 
242SW10510
Fr., 07.02., 9.00 – 10.30 Uhr, 10-mal, Kinder- und Familien-
zentrum, Bahnhof Schwaigern (149 €).
Einführung in die KI 242SW50155
Do., 13.02., 18.30 – 21.30 Uhr, Stadtkelter Bürgertreff (3 €).
Spielstube für Kleinkinder von 18 Monaten bis 3 Jahren 
251SW10520
Di., 18.02., 09.00 – 12.00 Uhr, 2-mal, Kinder- und Familien-
zentrum, Bahnhof Schwaigern (43 €).
Forever Fit – Präventionsgymnastik am Vormittag 
251SW30200
Di., 18.02., 09.00 – 10.00 Uhr, 15-mal, Frizhalle Saal (66 €). 
Spanisch A2.2 251SW42225
Mi., 19.02., 09.30 – 11.00 Uhr, 12-mal, Frizhalle Mehrzweck-
raum 2 (80 €).
Spanisch A2.1 251SW42221
Do., 20.02., 18.15 – 19.45 Uhr, 12-mal, Frizhalle Mehrzweck-
raum 2 (80 €). 
Ein Tag für den Darm Die Bedeutung eines gesunden Darms 
für unsere Gesundheit 242SW30505
Fr., 21.02., 18.00 – 21.30 Uhr, 1-mal, Stadtkelter Bürgertreff 
(9 €).
Nähere Informationen zu den Kursangeboten erhalten Sie per-
sönlich immer dienstags von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Büro der 
VHS Unterland (Stadtkelter, Eingang Bürgertreff) sowie nach 
Vereinbarung. In den Schulferien ist das Büro nicht besetzt. 
Gerne können Sie sich auch telefonisch oder per E-Mail anmelden 
und informieren (0172/9634511, schwaigern@vhs-unterland.
de). 
Weitere Angebote der vhs Unterland finden sie unter vhs-unter-
land.de.

Ökumenischer Hospizdienst Leintal
Feiern Sie mit uns mit!
25 Jahre Ökumenischer Hospizdienst Leintal
Herzliche Einladung zu den ersten Veranstaltungen im Jubi- 
läumsjahr: Am Freitag, 31.01., um 19 Uhr in der ev. Georgs-
kirche Massenbach zu „Songs und Poesie“ mit der Sängerin 
und Trauerrednerin Sina Wagner. Musik zum Thema Abschied, 
gefühlvoll vorgetragen und mit Erfahrungen von Ehrenamtli-
chen bereichert. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. 
Und am Samstag, 08.02., „Wenn alles Kopf steht – Aktions-
tag rund um Trauer“, 10 – 15 Uhr in der Horst-Haug-Halle/
Mensa Leintalschule in Schwaigern. Von der Märchenerzählerin 
zum Yoga, vom Trommeln zum Spielen und von Entspannung 
bis Kunst reicht das vielfältige Angebot. Alle Altersgruppen 
sind willkommen. Wir bitten um Anmeldung. Die Veranstaltung 
findet statt in Zusammenarbeit mit dem B1 Schwaigern, der 
Schulsozialarbeit der Leintalschule und dem Kinder- und  
Jugendhospizdienst Heilbronn. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!
Wir sind gerne auch dieses Jahr für all Ihre Anliegen rund um 
Sterben, Tod und Trauer da. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Maren Hettler-Wiede-
mann, Koordinatorin, unter der Tel. 973012.

Diakonieladen Hand in Hand Schwaigern
Wir bringen gespendete Kleidung und Hausrat für jedermann 
erneut in Umlauf, leisten einen ökologischen Beitrag und 
schaffen Nachhaltigkeit. 
Auf unsere Secondhandware bekommen Kundenkartenbesitzer 
nochmals 20 % Nachlass, wenn sie älter als 75 Jahre sind,  
Kinder unter 3 Jahren haben, einen Schwerbehindertenausweis 
(50 und mehr %), oder einen Tafelausweis haben. Schauen Sie 
vorbei, jeder ist willkommen!
Unsere Öffnungszeiten: Mo. 14.30 – 18.00 Uhr, Di., Do und Fr. 
9.30 – 12.30 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr.
Spendenannahme: Mittwoch 9.30 – 12.30 Uhr. Eine kurze tele-
fonische Absprache mit uns hilfreich. Wir können nur saubere, 
unbeschädigte und tragbare Mode sowie funktionsfähige Haus-
haltswaren oder Spielzeug annehmen. Bitte in Waschkörben 
oder Kartons abgeben. Textilien in Plastikbeuteln können wir 
nicht annehmen. Bitte keine Spenden vor dem Laden ab- 
stellen. 
Diakonieladen Hand in Hand, Gemminger Str. 1, Tel. 6820374.

Evang. Kirchengemeinden
Sonntag, 26.01.2025, 3. So. n. Epiphanias
Distrikt:
 19.30 Uhr Leintalforum-Besprechung im Gemeindehaus
Hospizdienst Leintal:
31.01. um 19  Uhr in Massenbach, Evangelische Georgs- 
kirche: Songs und Poesie mit der Sängerin und Trauerrednerin 
Sina Wagner. Musik zum Thema Abschied, ergänzt durch Bei-
träge unserer Ehrenamtlichen. Anschließend ein kleiner Um-
trunk.
08.02. 10 – 15  Uhr in Schwaigern, Horst-Haug-Halle und 
Leintalschule Mensa: Wenn alles Kopf steht. Aktionstag rund 
um Trauer für Menschen aller Altersgruppen. In Kooperation 
mit dem B1 Schwaigern, der Schulsozialarbeit der Leintal-
schule und dem Kinder- und Jugendhospizdienst Heilbronn. 
Vom Märchen zum Trommeln, von der Entspannung zum Rhön-
rad und von Kunst zu Spiel reicht das vielfältige Angebot. Um 
Anmeldung zu den Workshops wird gebeten.
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Schwaigern:
Pfarramt 1 – Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop, Tel. 07138/920600 
bzw. 920602, E-Mail: ralf.rohrbach-koop@elkw.de.
Pfarramt 2 – Pfarrerin Sonja Binder, Tel. 0178 819 9542,  
E-Mail: sonja.binder@elkw.de.
Pfarramtssekretariat: Nicole Wößner-Wagner, Tel. 07138/ 
920600, E-Mail-Adresse: pfarramt.schwaigern@elkw.de. 
Öffnungszeiten: Mo. 09.30 Uhr – 11.30 Uhr und Do. 15.30 Uhr 
– 17.30 Uhr.
Kirchenpflege: Kirchenpflegerin Anja Decker Tel. 07138/ 
8110510, E-Mail: anja.decker@elkw.de (erreichbar von Montag 
bis Donnerstag).
Kirche: Täglich geöffnet von 10 bis 16 Uhr (außer donners-
tags).
Ab 26.01.2025 feiern wir unsere Gottesdienste wieder im 
Gemeindehaus (Winterkirche).
Kinderkirche: Am 26.01. feiern wir einen bunten und leben-
digen Gottesdienst mit dem ejw. Daher findet keine Kinder-
kirche am 26.01. statt – alle sind ab 10 Uhr zum Frühstücken 
und Gottesdienst feiern ins Gemeindehaus eingeladen.
Freitag, 24.01.
 14.30 Uhr Gemeindehaus-Café, Gemeindehaus
 16.00 Uhr Jungschar „Kampfzwerge“. Jugendräume
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe, Gemeindehaus
Samstag, 25.01.
 14.00 Uhr Kirchturmführung mit Michael Reiner (nach vor-

heriger Anmeldung)
Sonntag, 26.01.
 10.00 Uhr Familien-Frühstücks-Gottesdienst mit Abend-

mahl, dem ejw, Vikar Schrenk und Pfr. Rohr-
bach-Koop

Montag, 27.01.
 17.30 Uhr Jungschar „Regenbogenkids“, Jugendräume
 18.00 Uhr Jungschar „Wilde Hühner“, Jugendräume
Dienstag, 28.01.
 19.00 Uhr Bibelprojekt, Gemeindehaus (OG)
Mittwoch, 29.01.
 09.00 Uhr ök. Wanderung, Treffpunkt Kirchplatz
 09.00 Uhr Spielkreis „Schlossknirpse“, Jugendräume
 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht, Jugendräume/Gemein-

dehaus
 19.00 Uhr Abendgottesdienst, Gemeindehaus
Donnerstag, 30.01.
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe, Gemeindehaus
Barbara-Altar
Unser Barbara-Altar von Jörg Rathgeb ist auf Reisen. Er ist 
Hauptdarsteller in der Ausstellung 500 Jahre Rebellion des ge-
meinen Mannes – 500 Jahre Bauernaufstand vom 01.02. bis 
25.05.2025 in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn.
Adventsfenster 2024
Vielen Dank allen, welche beim lebendigen Adventskalender 
2024 mitgemacht und einen Abend gestaltet haben. Im  
letzten Jahr gab es wieder viele schön gestaltete „Fenster“ zu 
sehen, interessante Geschichten zu hören und nette Gespräche 
am Abend. Wir freuen uns, dass Sie alle begeistert dabei waren 
und ein „Fensterchen bei sich zuhause geöffnet“ haben. Vielen 
Dank dass Sie sich mit Elan und Freude auf diese Aktion ein-
gelassen und besucht haben. Ohne ihr Mitwirken und ihr 
Dabeisein könnte diese Aktion nicht stattfinden. Voller  
Hoffnung und Vorfreude schauen wir jetzt schon auf den 
nächsten lebendigen Adventskalender in diesem Jahr. Wir  
würden uns freuen, wenn wieder viele Menschen und Ein- 
richtungen ein Fenster öffnen und Interessierte dazukommen 
und bei der Aktion mitmachen. Gerne können sie sich auch 
schon frühzeitig melden und ein Datum vorreservieren.
Herzliche Grüße S. Rataj und M. Hagmann

Ev. Kirchengemeinde 
Massenbach – Massenbachhausen mit CVJM
Pfarrerin Carolin Kirchner
E-Mail: carolin.kirchner@elkw.de
Sekretärin Ute Rempp
E-Mail: Gemeindebuero.Massenbach@elkw.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstags und donnerstags 09.00 – 12.00 Uhr
Tel. 07138/920663, Homepage: www.kirche-massenbach.de

Samstag, 25. Januar
 14.00 Uhr Start für die Konfirmandinnen und Konfirman-

den zur Vorbereitung des Konfi-Dinners, Arche 
Mb

Sonntag, 26. Januar
 09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Gemeindezentrum 

Massenbachhausen (Pfr. Rohrbach-Koop)
 10.00 Uhr Kindergottesdienst, Arche Mb
Montag, 27. Januar
 18.30 Uhr Friedensgebet am Montag vor der Georgskirche 

Mb
Mittwoch, 29. Januar
 09.15 Uhr Bibelgesprächskreis MBH, Gemeindezentrum 

Mbh
 09.30 Uhr Spielkreis „kleine Racker“, Arche Mb
 17.00 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindezentrum Mbh 
 18.00 Uhr Jungschar, Arche Mb 
Donnerstag, 30. Januar
 19.00 Uhr Teenkreis, Arche Mb
Mitarbeitersonntag im Gemeindezentrum Massenbach- 
hausen
Herzliche Einladung an alle Aktiven in unserer Kirchenge-
meinde. Wie bereits angekündigt, findet unser Mitarbeiter-
sonntag am 9. Februar 2025 statt. Als kleines Dankeschön für 
alles ehren- und hauptamtliche Engagement sind alle Mitarbei-
tende nach dem Gottesdienst ganz herzlich zum gemeinsamen 
Mittagessen und Kaffeetrinken im Gemeindezentrum Massen-
bachhausen eingeladen. 
Im Gottesdienst werden wir langjährige Mitarbeitende aus  
ihrem Aufgabenbereich verabschieden und neue Mitarbeitende 
der Gemeinde vorstellen. Wir freuen uns auf ein gemütliches 
Beisammensein mit allen, die dazu beitragen, dass es in unse-
rer Gemeinde Gruppen und Kreise gibt, dass Menschen besucht 
und Informationen in die Häuser getragen werden, dass wir 
zwei Kindergärten betreiben können, dass unsere Häuser ge-
pflegt und gereinigt werden, und vieles mehr. Eine persönliche 
Einladung geht Euch und Ihnen zu. Für die bessere Planung 
freuen wir uns über Anmeldungen zum Mittagessen.
Spenden für die Tafelläden
Im Eingang der Georgskirche, die in der Winterzeit täglich von 
9 – 18 Uhr zur stillen Einkehr geöffnet ist, steht weiterhin ein 
Spendenkorb, in den Sie haltbare Lebensmittel und Hygiene-
artikel als Spende für unsere Tafelläden einlegen können. 
Gerne dürfen Sie auch weiterhin zum Gottesdienst im Gemein-
dezentrum Massenbachhausen Ihre Spenden mitbringen. Wir 
bringen diese dann nach Massenbach. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Ev. Kirchengemeinde Stetten am Heuchelberg 
(www.kirche-stetten.de)
Pfarrerin Christa Albrecht, Tel. 07131/7241676
E-Mail: Christa.Albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: Annette Schukraft Di. + Do. 09.30 – 12.00 Uhr
Pfarramt, Claudiusgasse 1, Tel. 6285
E-Mail: Pfarramt.Stetten-Niederhofen@elkw.de
Sonntag, 26.01.
 10.40 Uhr Gottesdienst zum Mitarbeitendensonntag mit 

Pastoraldiakonin Ute Kolewe und Pfarrerin Alb-
recht (anschließend Mitarbeitendenfest)

Dienstag, 28.01.
 09.30 Uhr Spielkreis im Gemeindehaus: Lego Duplo. Infos 

bei Agnes Maurer, Tel. 6903066
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Mittwoch, 29.01.
 09.15 Uhr Frauengesprächskreis Lichtblick
15.00 – 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Stetten
16.45 – 18.15 Uhr Präsenzzeit von Pfarrerin Albrecht im Pfarr-
amt in Stetten
Donnerstag, 30.01.
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe
 20.00 Uhr Frauengesprächskreis Blickwinkel im Gemeinde-

haus, Andachtsraum. 
  Infos bei T. Brückmann, Tel.: 932969 
Mitarbeitendengottesdienst am 26. Januar
Herzliche Einladung zum großen Mitarbeitendengottesdienst 
am 26. Januar, der von einem Musikteam, einem Bläserteam, 
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Orgel, Pastoraldiakonin Ute Kolewe und Pfarrerin Albrecht mit-
gestaltet wird. In diesem Gottesdienst wird es Abendmahl ge-
ben, außerdem die Möglichkeit, sich persönlich segnen zu 
lassen. Im Eingangsbereich der Kirche steht eine Flipchart und 
man kann vor dem Gottesdienst Dank oder Anliegen von bzw. 
für die eigene Gruppe oder den eigenen Kreis notieren.
Noch ein Hinweis für alle, denen nachfolgende Info die Aus-
wahl im Kleiderschrank erleichtert: Ein aktuelles Bild von den 
Mitarbeitenden soll im Anschluss an den Gottesdienst gemacht 
werden. Und wir als Kirchengemeinderat freuen uns natürlich, 
qualifizierte Zeit und die Gemeinschaft unter den Mitarbeiten-
den beim Mittagessen genießen zu können!
Die nächsten Gottesdienste: 
02.02.,  10.40 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Endres und 

Kindergottesdienst.
09.02.,  10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Kümmerle
Christliche Kinder- und Jugendarbeit Stetten
jeweils im Jugendraum des Gemeindehauses
Freitag, 24.01.
 16.00 – 17.30 Uhr Mädchenjungschar Pusteblumen 
  (2. – 4. Klasse)
18.00 – 19.30 Uhr Mädchenjungschar Stettener Schnoge 
  (5. – 7. Klasse)
Montag, 27.01.
 17.45 Uhr Bubenjungschar (2. – 7. Klasse) 
Dienstag, 28.01.
 19.30 Uhr Jugendbund Move
Donnerstag, 30.01.
 16.15 Uhr Kinderstunde
 19.30 Uhr Jugendkreis Online

Niederhofen
Pfarrerin Christa Albrecht, Tel. 07131/7241676
E-Mail: christa.albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: 
Simone Schilling Mi. 08.30- 11.30 Uhr, Tel. 67420,
E-Mail: Gemeindebuero.Niederhofen@elkw.de,
Internet: www.kirche-niederhofen.de.
Freitag, 24.01.25
 Keine  Bibelstunde
 19.00 Uhr Vortrag „Israel und die aktuelle Lage in Nahost 

– Was ist Sache in Israel?“ im F4 in Schwaigern 
(Einlass 18.00 Uhr)

Sonntag, 26.01.25
  9.30 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Christa Albrecht (mit  

Livestream www.kirche-niederhofen.de)
  Opferzweck: eigene Gemeinde
  9.30 Uhr Kinderkirche im Kindergarten
Montag, 27.01.25
 20.00 Uhr Gemeindebrieftreffen im Gemeindesaal
Mittwoch, 29.01.25
  9.45 Uhr Mutter-Kind-Kreis
 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Stetten
 16.45 Uhr Präsenzzeit Pfarrerin Albrecht im Pfarrbüro Stet-

ten (bis 18.15 Uhr)
Donnerstag, 30.01.25
 18.30 Uhr Friedensgebet im Gemeindesaal
Jugendgruppen (im Jugendraum UG Kindergarten)
Freitag 
 17.30 Uhr  Mädchenjungschar
 20.00 Uhr  Jugendkreis
Montag 
 17.45 Uhr  Bubenjungschar
Mittwoch 
 16.30 Uhr  Kinderstunde
 19.30 Uhr  Jugendbund
Nächste Gottesdienste:
02.02.  10.30 Uhr  TRIO-Gottesdienst mit Karina Koch
09.02.  17.00 Uhr  Doppelpunkt-Gottesdienst in Nieder- 

hofen mit Pfarrer Bulmann
16.02. 9.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrerin Albrecht
TRIO am 2. Februar um 10.30 Uhr, Thema: „Die Macht der 
Worte“
Herzliche Einladung zum TRIO am Sonntag, 2.02.25, um 
10.30  Uhr. Zum Thema des Gottesdienstes „Die Macht der 

Worte“ wird Karina Koch sprechen, das Musikteam wird den 
Gottesdienst mitgestalten.
Herzliche Einladung zum LGV-Frauentag per Lifestream!
Am 01.02. im Gemeindesaal: 
ab 9 Uhr Ankommen bei Kaffee und Brezel 
ab 10 Uhr Lifestream aus Bad Liebenzell 
Ende ca. 12.15 Uhr. 
Eintritt ist frei – Spende möglich. Anmeldung ist erwünscht bis 
29.01. bei Ute.Kolewe@lgv.org.

Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern
F4 | Liebenzeller Gemeinschaft und EC-Schwaigern, Falltor-
straße 4
Für Menschen aus der Ukraine, Kontakt: Arthur Trenken-
schuh, Tel. 0157/7262 3754.
Das neue LebensArt-Heft 2025 (Jahresprogramm) ist da. Die 
Online-Version finden Sie unter www.lgv-schwaigern.de/ver-
anstaltungen. Gedruckte Exemplare gibt es in DER Buchladen 
und im F4.
Fr. 24.1. Doron Schneider, ISRAEL UND DIE AKTUELLE LAGE 
IN NAHOST, 18.00 Uhr Getränke + Fingerfood-Buffet, Beginn 
19.00 Uhr, Eintritt frei – Spende. Was ist Sache in Israel? Israel 
– mehr als man denkt. So heißt es auf der ersten Seite von 
Doron Schneiders Homepage. Er ist einer der gefragtesten  
israelischen Vortragsredner mit mehr als 4000 Vorträge in den 
letzten 20 Jahren, dies ist eine seiner vielen Berufungen. 
 Doron Schneider, ein israelischer Publizist, Autor, Redner, Ge-
schäftsmann und messianischer Jude mit deutschen Wurzeln. 
Er wurde 1966 in Düsseldorf geboren und zog im Alter von 11 
Jahren mit seiner Familie nach Israel. Er hat sich durch seine 
vielfältigen Arbeiten einen Namen gemacht und ist bekannt für 
seine Vorträge über die politische und gesellschaftliche Lage 
in Israel sowie die biblische Perspektive auf die aktuelle  
Situation im Nahen Osten. Er versteht sich als Dolmetscher 
zweier Kulturen und möchte Menschen inspirieren – Ihnen eine 
neue Sicht über Israel zu vermitteln.
So. 26.1. Gottesdienst mit Mittagessen, 11.15  Uhr, ab 
10.30  Uhr Kaffee & Tee, Thema: Bedingungslos geliebt Teil 
2/2.
Vorschau: 
Leintal-Festival, Sa. 22.2. Frauenfrühstück mit Thea Eichholz + 
Männerabend mit Gerhard Wittig und Albert Frey in der Horst-
Haug-Halle. 
Herzliche Einladung zur Besprechung am Di., 28.1., im ev. 
Gemeindehaus in Schwaigern, 19.30 Uhr. 
Fr. 31.1. OHA (offenen Herzens anbeten), 19.00 Uhr.
Fr. 14.2. Valentins-Kino für Paare, 18.45 Uhr. 
ab 19.2. Café Lichtblick, 15 – 17 Uhr. 
Mo 24.2. TZE-Theaterabend, 19 Uhr. 
SAVE THE DATE – Männer on Tour 2025 – Do. 4. bis So 7.9. 
(Montafon, u. a. Wandern, Radfahren, ...).
Weitere Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen finden 
Sie unter www.lgv-schwaigern.de/veranstaltungen.
Mittwoch, Teenkreis (13 – 16 Jahre) ,19 – 21 Uhr.
Donnerstag, Spielkreis Zwergentreff (für Kinder von 0 –  
3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen), 9.30 – 10.45 Uhr
Donnerstag, Mädchenjungschar (8 – 13 Jahre), 17.45 – 
19.15 Uhr.
Freitag, Kleine Kinderstunde (Kindergarten-Alter), 16.30 – 
17.30 Uhr.
Freitag, Große Kinderstunde (1. u. 2. Klasse), 16.30 – 
17.30 Uhr.
Freitag, Bubenjungschar (8 – 13 Jahre), 18.00 – 19.30 Uhr.
Freitag, Jugendbund DJ – Discover Jesus (ab 16 Jahre), 
20 Uhr.
Andachts-Telefon 071382369 750 
F4 hilft... Du hast Fragen, Nöte, Sorgen? Oder du brauchst 
Hilfe und Unterstützung? Dann melde dich!
Armin Schmalzhaf, Tel. 0178/3637 365 armin.schmalzhaf@
lgv-schwaigern.de.
Sonja Bay, Tel. 0174/966 5002 oder sonja.bay@lgv-schwai-
gern.de.
Mark Bühner,  Tel. 0157/3723 4570 oder 07138/236 9645 
mark.buehner@lgv.org.
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Liebenzeller Gemeinschaft Stetten
Freitag, 24.01.
Israel-Abend mit Doron Schneider im F4 in Schwaigern, 
18.00 Uhr Getränke + Fingerfood-Buffet, Beginn 19.00 Uhr.
Sonntag, 26.01., keine Gemeinschaftsstunde.
Herzliche Einladung zur Oasenzeit!
Zeit der Stille am Abend, am Donnerstag, 6. Februar, von 20 
– 21 Uhr: Zur Ruhe kommen – einen Bibeltext betrachten – 
sich ansprechen lassen. Leitung und Infos: Pastoraldiakonin 
Ute Kolewe, Tel. 07138/ 8179130. 

Ev. Freikirchliche Gemeinde Massenbach
Johann-Sebastian-Bach-Straße 32
Ansprechpartner: Dominik Tocha 
E-Mail: dominik.tocha@efg-massenbach.de 
Tel. 07138/1310, Homepage: www.efg-massenbach.de
Fr. 24.01. 
 16.30 Uhr Jungschar
 19.30 Uhr Jugendtreff
So. 26.01. 
 10.00 Uhr Gottesdienst
 10.15 Uhr Kindergottesdienst
Di. 28.01.
 10.00 Uhr Spielkreis
Mi. 29.01.
 17.00 Uhr Kinderstunde (bis 18.00 Uhr)

Katholische Seelsorge „Im Leintal“

KATHOLISCHE SEELSORGEEINHEIT „IM LEINTAL“ http://se-
im-leintal.drs.de 
Pfarrer Schenk-Ziegler und Pastoralreferentin Beck 071387142
 
Kath. Pfarramt St. Martinus Schwaigern Weststr. 7,
E-Mail: stmartinus.schwaigern@drs.de,
Telefon 071387142 Dienstag 9 – 12 Uhr, Mittwoch 10 – 12 Uhr 
Donnerstag 15.30 – 17.30 Uhr

Kath. Pfarramt, St. Kilian, Schulstr. 4 Massenbachhausen, 
stkilian.massenbachhausen@drs.de Telefon 07138/7292,  
Mo. 15 – 17, Mi. 9 – 12, Fr. 10 – 12 Uhr.

Kath. Pfarrbüro Leingarten, Bergstr.1, Tel. 07131/401504,
Montag 9 – 12 Uhr, Dienstag 15 – 18 Uhr.

Gottesdienstzeiten 
Samstag 
 18.30 Uhr Vorabendmesse St. Pankratius Leingarten
Sonntag 
 09.00 Uhr Eucharistiefeier St. Martinus Schwaigern
 10.30 Uhr Eucharistiefeier St. Kilian Massenbachhausen
 10.30 Uhr Wortgottesfeier St. Lioba Leingarten mit  

Kanzeltausch
Montag
 17.00 Uhr Rosenkranz St. Pankratius Leingarten
Dienstag 
 19.00 Uhr Abendmesse St. Martinus Schwaigern
  † Maria Starz und Familie
Mittwoch 
 18.30 Uhr Rosenkranz
 19.00 Uhr Abendmesse St. Kilian Massenbachhausen
Freunde St. Elisabeth
Am Samstag, 25.01., ist unser erstes Treffen im neuen Jahr. 
Wie immer ab 15 Uhr – wegen einer Vermietung aber im Ver-
sammlungsraum.
Gesucht
Herr Geng wird seinen Dienst im ersten Quartal diesen Jahres 
beenden. Damit wir unsere Gottesdienste weiterhin gut vor-
bereitet zusammen feiern können, möchten wir für eine Über-
gangszeit ein Team aus Ehrenamtlichen für den Mesnerdienst 
zusammenstellen. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarramt und für weitere 
Fragen gern bei Cornelia Haas, Tel. 2877.
Firmung 2025
In diesen Tagen gehen die Einladungen zum Infoabend für die 
Firmung an alle katholischen Jugendlichen des Jahrgangs 2010 

raus. Ganz viel Informationen zur Firmung in unseren Gemein-
den gibt es auf der Internetseite: http://se-im-leintal.drs.de 
unter „Aktuelles“.
KDFB Einladung zur Jahresversammlung
Wir laden herzlich alle Mitglieder zur jährlichen Versammlung 
am Montag, 27. Januar 2025 um 20 Uhr in den Versammlungs-
raum ein. Wie immer sind natürlich interessierte Frauen und 
Gäste herzlich willkommen und eingeladen. Tagesordnung: 
Tätigkeitsbericht, Kassenbericht, Planung 2025, Aussprache, 
Ideen, Anregungen ... 
K. Barth-Duran, S. Burkhardt, S. Galvin
„Wege ins neue Jahr“ – Ein Tag für Frauen im Bildungshaus 
Neckarelz/ Mosbach mit Katharina Barth-Duran (Theologin, 
geistliche Begleiterin) am Samstag, 22. Februar, von 9.30 
-17.00 Uhr Kosten: 39  €, inclusive Mittagessen und Kaffee/
Kuchen. Das Treffen wird vom KDFB Schwaigern bezuschusst. 
Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Anmeldungen und  
weitere Informationen: Katharina Barth-Duran, E-Mail:  
katharina.barth@fn.de oder: Katholisches Pfarramt St.  
Martinus.

TSV Schwaigern
Einladung zum TSV Abend
Liebe Mitglieder und Freunde des TSV Schwaigern, ihr seid 
herzlich zu unserem traditionellen TSV Abend eingeladen am 
Samstag, 15. Februar, Saalöffnung 18.30  Uhr, Programmbe-
ginn 19.30 Uhr. 
Endlich haben wir wieder die Gelegenheit, gemeinsam zu 
 feiern und Spaß zu haben. Die TSV Gruppen werden den Pro-
grammablauf mit tollen Vorführungen gestalten. Wir lassen 
uns überraschen! Die Ballspielgruppe wird wie immer für das 
leibliche Wohl sorgen. Die Sportler der Badminton- und Karate-
abteilung werden uns zuvorkommend bedienen. Nach dem 
Programm laden die Rhönradmädels zur Party an die Bar ein. 
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend voll Freude, 
Sportsgeist und guter Gesellschaft.
Unterlandlauf am Sonntag, 06. April 2025
Die Anmeldung für den 39. ULL ist geöffnet. Ab sofort kann 
man sich für den Halbmarathon, 10-km Lauf, 5km- und 5km 
Walking und 3km Schülerlauf anmelden. Bambini-Anmeldun-
gen direkt an info@tsvschwaigen.de. 
Wir freuen uns auf viele Läufer!

FSV Schwaigern 
Aktive
Vorbereitung Ergebnisse
TSV Biberach – FSV II 1:2, Tore: 2x Jonas Baumann.
Vorschau Vorbereitung
Samstag 25.1. TSV Botenheim – FSV I 13.00 Uhr, Bracken-
heim Kunstrasen
Samstag 25.1. TGV Beilstein – FSV II 14.00 Uhr.
Donnerstag 30.1. VfL Brackenheim – FSV I 18.30 Uhr.
Jugendfußball
FSV Hallen-Jugendturniere
Am vergangenen Wochenende war wieder viel Hallenspektakel, 
bei dem die F-Junioren und die Bambini mit viel Elan und 
Spielfreude überzeugen konnten. Es gab nur Sieger und alle 
Kinder konnten eine Medaille mit nach Hause nehmen. Bei den 
D-Junioren und auch bei den E-Junioren spielten die Teams um 
Pokale. Die E-Junioren konnten erst im Finale besiegt werde. 
Leingarten I gewann das Neunmeterschießen. Es folgten die 
Aramäer Heilbronn und Leingarten II auf den Plätzen 3 und 4. 
Bei den D-Junioren siegte der VfR Heilbronn vor JSG Mühl-
bach/Sulzfeld/Eppingen, der FSV I wurde Dritter vor Kirchardt.
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Vorschau
Sonntag 26.01. in Neuenstadt. 
Endrunde Hallenbezirksmeisterschaften. Dort dabei die C-und 
D-Junioren des FSV gegen die Konkurrenz aus Heilbronn, VfR 
und Union. Das Feld vervollständigen Mannschaften aus  
Hohenlohe. Start um 9.00 Uhr für D-Jun. und um 14.00 Uhr 
C-Jun.
Horst-Haug-Halle Hallenbezirksmeisterschaften 
Samstag 25.1. von 9.00 – 18.15 Uhr, C-Jun. + D-Jun.
Sonntag 26.1. von 9.00 – 18.00 Uhr, E-Jun. + C-Jun.

Liederkranz Schwaigern
Wir gehen es an. Weihnachten kehrt zur Ruhe zurück und darf 
neuen oder älteren neuen Klängen weichen. So manches, das 
wir früher mal ausprobierten, lassen wir wieder erklingen,  
hören hin und entdecken, wie gut es derzeit klingt. Bei den 
Power Voices sind wir gespannt, welche Lieder es in die finale 
Auswahl für unser Konzert schaffen werden. Und es ist schön 
zu hören, dass viele Stücke auch nach längerer Pause zügig in 
Erinnerung kommen. 

SchachFreunde Schwaigern
Landesliga
SF 59 Kornwestheim – SF Schwaigern 6:2
In einem schweren Match unterliegt Schwaigern vergangenen 
Sonntag und rutscht dadurch ins Mittelfeld der Tabelle ab. Es 
spielten: 1. Tobias Hermann 1; 2. Lucas Pepi ½; 3. Michael 
Müller 0; 4. Gerrit Ellerichmann 0; 5. Thomas Berger 0;  
6. Adrian Mühlbauer 0; 7. Karl-Heinz Kreis ½; 8. Alexander 
Rommel 0.
Pavlo Topchiy beim Bezirksblitz
Der SV Marbach lud letzten Samstag zur Bezirksblitzeinzelmeis-
terschaft in die Gemeindehalle Benningen ein. Pavlo Topchiy 
vertrat die Farben der SchachFreunde – und wie! 7½ Punkte 
und damit 50% der möglichen Punkte in einem starken Teil-
nehmerfeld können sich durchaus sehen lassen. Auf Tabellen-
platz 29 bei 48 Teilnehmern ließ er einige höher eingeschätzte 
Schachsportler hinter sich. Bravo!
Kreisjugendliga
SF Schwaigern II – Post SG Schwäbisch Hall II
Am Samstag, 25.01. empfängt die zweite Schwaigerner Ju-
gendmannschaft das zweite Jugendteam der Post-SG aus 
Schwäbisch Hall. Wettkampfbeginn 10.00  Uhr, Vereinsheim 
Schwaigern.
Bezirksliga
SF Schwaigern II – SV Bad Friedrichshall
Zum Duell der beiden Schlusslichter empfängt Schwaigern am 
Sonntag, 26.01. im Vereinsheim die Schachsportler aus der 
Salzstadt. Ein Sieg soll her, um weiter Hoffnung auf den  
Klassenverbleib zu haben. Wettkampfbeginn 10.00 Uhr.
B-Klasse
TSG Öhringen IV – SF Schwaigern IV
SF Schwaigern V – SK Schwäbisch Hall IV
Für beide Schwaigerner B-Klasse-Teams geht es am kommen-
den Sonntag an die Bretter. Während die Vierte in Öhringen um 
Punkte kämpft, spielt die Fünfte im Heimspiel um ihren ersten 
Mannschaftserfolg. Vor allem geht es darum, den Nachwuchs 
ganz ohne Druck weiter Erfahrung sammeln zu lassen.
IM Christopher Noe kommt ...
... –am Donnerstag, 30.01. zu einer Trainingseinheit ins Ver-
einsheim der SchachFreunde nach Schwaigern. Die Aktiven des 
Vereins sind eingeladen, sich einiges vom Meisterspieler des  
SC Eppingen abzuschauen und erklären zu lassen. Los geht´s 
um 20.00 Uhr, Ende gegen 21.45 Uhr. Einfach vorbeikommen.
Terminvorschau
30.01. Start Jugendmeisterschaft, 17.30 Uhr, Vereinsheim
02.02. Kreisklasse: SF HN-Biberach III – SFS III, 10.00 Uhr, 
Grundschule HN-Biberach

Heimatverein Schwaigern
Bilderrätsel
Nachtrag zum Bild von letzter Woche: Auch in Stetten gab es 
eine Tankstelle mit Werkstatt und zwar in der Kleingartacher 
Straße. Diese gehörte Werner Müller bzw. davor schon seinem 
Vater August Müller, dessen Frau eine geborene „Habel“ war. 
Da es in Stetten sehr viele Müller gab, ging man deshalb nicht 

zum Müller, sondern zum „Habel“. So mancher junge Mann 
kaufte sich dort nach der Konfirmation sein Fahrrad.

Termin
16.02., 15-17 Uhr Ausstellung „Unsere Maler der Gegenwart“ 
Auflösung Bilderrätsel
Die ESSO-Tankstelle an der B293 hat eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich. Nach dem Krieg bis Anfang der 1970er 
Jahre hatten die Familien Tix, Heil und Wendl sowohl Tank-
stelle als auch Gaststätte mit Saal unter sich. Heute verkauft 
der Shell-Konzern an der Tankstelle sein Benzin und in der 
Gaststätte ist ein Pizza-Service zuhause. 

LandFrauenverein Schwaigern
Wir erinnern an unsere Mitgliederversammlung am  
3. Februar um 19  Uhr im Vereinsheim. Wahlen stehen an,  
deshalb bitten wir um zahlreiche Beteiligung. Gerne dürfen 
noch Vorschläge gemacht werden bei Ingrid Freudenthaler, Tel. 
7481.

Arbeitskreis Eine Welt
Mit den Verkäufen unserer fairen Produkte unterstützen 
wir die Kleinbauern und Produzenten im globalen Süden.  
Zusätzlich zu den Verkäufen unterstützen wir Projekte, diese 
sind:
AIDS-Hilfe in Südafrika (EINE WELT AK Schwaigern, IBAN: DE59 
6206 3263 0088 0550 00, Stichwort: Aidswaisen Südafrika) und
POEMA – Regenwaldprojekt in Brasilien (EINE WELT AK Schwai-
gern, IBAN: DE59 6206 3263 0088 0550 00, Stichwort: Stich-
wort POEMA).
Manchmal wird gefragt, welcher Teil der Spenden ankommt und 
welcher Teil für die Organisation abgezogen wird. Die Antwort 
ist einfach: Die gesamte Spende kommt bei den Projekten 
an. Weil wir alle ehrenamtlich arbeiten, gibt es keine Bearbei-
tungs- oder Verwaltungsgebühren. Die Spenden sind also gut 
angelegt und kommen vollumfänglich den Projekten zugute. 
Herzlichen Dank für jede Spende, die umgehend an das aus-
gewählte Projekt weitergeleitet wird.

Gesangverein 
Herzliche Einladung an unsere Mitglieder zur 152. Generalver-
sammlung am 31. Januar um 20.00 Uhr im Kaffee Krainbach-
hof. Nächster Probetermin für Chor „MEZZOFORTE“ am 23.01. 
um 20.00 Uhr im Vereinsraum Schwaigerner Straße 24.

Bauernverband Ortsverein Massenbach und Jagd-
genossenschaft
Einladung an alle Mitglieder zur Generalversammlung der 
Jagdgenossenschaft und des Bauernverbandes Ortsverein  
Massenbach am Donnerstag, den 06.02.2025, um 18.30 Uhr 
im Feuerwehrmagazin Massenbach. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Totenehrung, 3. Bericht des 
Vorstandes zur Jagdgenossenschaft, 4. Bericht der Jäger, 
5. Bericht des Vorstandes zum Bauernverband, 6. Bericht des 
Schriftführers, 7. Bericht des Kassiers, 8. Entlastungen, 
9. Wahlen, 10. Verschiedenes. 
Nach der Versammlung wird ein Vesper gereicht.
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TSV Stetten
Herzliche Einladung an alle zur TSV Kinder-Jugend Winter-
feier am Samstag, 25. Januar.
Die Kinder unserer Turnabteilungen üben schon fleißig für das 
Unterhaltungsprogramm. Wir haben eine große Tombola mit 
tollen Preisen und wie immer hat unsere Küche einiges zu 
bieten. Also kommt zur Mehrzweckhalle Stetten, Saalöffnung 
16.00  Uhr, Programmbeginn 17.00  Uhr, Eintritt Erwachsene 
4 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Auf einen schönen Abend 
freut sich der TSV Stetten. 
Badminton
Generalversammlung – Rückblick auf ein ereignisreiches 
Jahr mit ganz viel Engagement der Mitglieder. 
Am Samstag, den 18. Januar 2025, fand die jährliche Abtei-
lungsversammlung der Badminton-Abteilung des TSV Stetten 
statt. Dieses Mal ging es ins Gambrinus nach Leingarten. Ein 
herzliches Dankeschön geht an die Wirtin Steffi für das tolle 
Menü, das uns kredenzt wurde und die Möglichkeit, die Ver-
sammlung dort durchzuführen. Die Abteilungsleitung lobte den 
ausgezeichneten Zusammenhalt innerhalb der Abteilung, der 
sich besonders bei den zahlreichen und abwechslungsreichen 
Ausflügen zeigte. Der absolute Höhepunkt der gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten war der mehrtägige Ausflug nach Mallorca 
im Oktober 2024 – einfach legendär! Leider ist „Malle“ nur 
einmal im Jahr, aber die Erinnerungen bleiben unvergesslich.
Besonders hervorzuheben ist auch das wöchentlich stattfin-
dende Jugendtraining, das sich großer Beliebtheit erfreut. Es 
ist fantastisch zu sehen, dass sich auch einige der Jugend- 
lichen die Zeit nahmen und an der Generalversammlung teil-
nahmen, was den starken Zusammenhalt und das Engagement 
der jungen Mitglieder unterstreicht.

Bei den anschließenden Wahlen wurde die Abteilungsleitung 
einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Frank Treichel, Jürgen 
Roth und Heiko Beyer bedankten sich für das Vertrauen und 
die Wertschätzung der Mitglieder und versprachen, sich weiter-
hin tatkräftig für die Belange der Abteilung einzusetzen. Die 
Versammlung endete mit einem gemütlichen Beisammensein, 
das den Abend perfekt abrundete. 

SG Stetten/Kleingartach
Die Winterpause ist beendet. Die SG Stetten-Kleingartach 
 befindet sich in der Rückrundenvorbereitung. In den Trai-
ningseinheiten und Vorbereitungsspielen wird an der Form für 
die bevorstehende Rückrunde gearbeitet. Nach der tollen Vor-
runde gilt es nun weiter, den Abstand zu den Abstiegsrängen 
zu halten.
Vorschau: 
Sa., 25. Januar: Sport-Union Neckarsulm – SG Stetten-Klein-
gartach um 14 Uhr in Neckarsulm (Kunstrasen).
Zuschauer sind zum Vorbereitungsspiel herzlich willkommen. 

SGM Oberes Leintal Jugendfußball
CII-Junioren
Nach einem holprigen Start in den ersten Spieltag der CII- 
Junioren-Hallenbezirksmeisterschaften, konnte das Team in 
den nächsten drei Spielen überzeugen. Mit drei Siegen und ei-
ner Niederlage landeten die CII-Junioren auf einem sehr guten 
zweiten Tabellenplatz. Die Ergebnisse: SGM FSV  Schwaigern/ 

OL II – SGM Neckarwestheim II – 0:3 / – TV Flein II 7:0 / – SGM 
Sulmtal II 3:0 / – SGM Brackenheim/Zabergäu 3:1. Torschüt-
zen: 5x Maxi Kubisch / 2x Muhammed Hasanspahic / 2x Azdin 
Yilmaz / 2x Edon Haziraj / 1x Lukas Funk und 1x Denis Usinger.
B-Junioren
Beim gut besetzen Leintal-Masters des SV Heilbronn am Lein-
bach kamen die B-Junioren nicht wirklich ins Turnier. Nach vier 
Spielen konnte nur ein Sieg und drei Niederlagen erzielt wer-
den. Als Gruppenvierter ging es nach der Vorrunde schon  
wieder nach Hause. Die Ergebnisse: SGM SGSK/OL – VfR Heil-
bronn II 1:3 / – SGM Cleebronn II 1:4 / – SV Heilbronn a.L. II 
1:0 / – SG Bad Wimpfen II – SGM SGSK/OL 0:4. Torschützen: 
2x Leon Marble und 1x Lars Glasbrenner.
Vorschau
Samstag, 25. Januar:
CII-Junioren: Zweiter Spieltag der Hallenbezirksmeisterschaf-
ten in Schwaigern von 9 bis 11 Uhr.
B-Junioren: Helmut-Müller-Gedächtnis-Hallenturnier in Unter-
gruppenbach von 14:15 bis 19 Uhr.
Sonntag, 26. Januar:
CI-Junioren: Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaften in 
Neuenstadt von 14 bis 17:15 Uhr.
Zuschauer sind zu allen drei Hallenturnieren herzlich will- 
kommen.

Sportschützenverein Heuchelberg
Sportliches
Großkaliber Winterrunde 10.11.2024
SSV Stetten 1 – SGi Heilbronn 6, Ergebnis 1122 Ringe: 
911 Ringe. Wertung: Daniel Jahodiez 385 Ringe, Gianna  
Freiboth 371 Ringe, Jonas Hackbeil 366 Ringe. Weiterer Mann-
schaftsschütze: Martin Maier 305 Ringe. Damit hat unsere 
Mannschaft das erste Mal über 1100 Ringe geschafft. 
Kreisseniorenschießen
Am 18.01. fand das Kreisseniorenschießen in Stetten statt. 
Ergebnisse: LG 2: Rainer Siegner 2. Platz mit 415,8 Ringe, 
Hans-Jürgen Friedrich 4. Platz mit 413,2 Ringe. LP 1:  
Alexander Herzog 1. Platz mit 342,1 Ringe. Das nächste Kreis-
seniorenschießen ist am 22. Februar in Leingarten.

Gesangverein Edelweiss Stetten 1880
Mitgliederversammlung
Herzliche Einladung an unsere Mitglieder und Eltern unserer 
„Grünschnäbel“ zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
7. Februar 2025, um 19  Uhr ins Vereinszimmer der Mehr-
zweckhalle. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 
1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung; 2. Toten-
ehrung; 3. Berichte: a) Vorsitzende, b) Schriftführerin,  
c) Kassiererin, d) Kassenprüfer, e) Chorleiter; 4. Entlastung der 
Vereinsleitung; 5. Wahlen; 6. Ehrungen; 7. Verabschiedung 
Dirigent Werner Schilling; 8. Neuregelung der Mitglieds- 
beiträge; 9. Anträge und Verschiedenes. Anträge sind bis 
31.1.2025 schriftlich einzureichen bei der Vorsitzenden  
Christine Klink und können auch bei Weißenstein in Stetten, 
Im Dorf 1, in den Briefkasten geworfen werden.
Chorproben
Der Kinderchor Grünschnäbel pausiert mit den Singstunden im 
Januar. Die nächste Probe findet voraussichtlich am 3. Februar 
statt. Achtet auf WhatsApp Nachrichten.
Querbeet probt immer mittwochs um 20  Uhr im Vereins- 
zimmer. Bei Interesse einfach vorbeikommen.

LandFrauenverein Stetten
Herzliche Einladung zum Vortrag „Bist du bereit für die 
Reise zu deinem besten Selbst?“ mit Frau Bauer am 04.02. 
um 9.00 Uhr mit Frauenfrühstück. 
Hier erfahren wir, wie Gedanken und Emotionen das Wohlbefin-
den beeinflussen, Denkmuster verändern. Durch Annehmen 
und Umformen neue Chancen für persönliches Wachstum 
schaffen, um in der Lage zu sein, bewusste Gedanken zu er-
kennen, kluge Entscheidungen zu treffen – um ein glückliches 
Leben mit mehr Wohlbefinden zu führen. Anmeldung bis zum 
29.01. bei Simone Eggensperger, Tel. 932 623 oder Barbara 
Schieferdecker, Tel. 920 143. Gäste sind sehr herzlich will- 
kommen. Es entsteht ein Unkostenbeitrag von 10 €/Mitglied 
bei den LandFrauen und 12 €/Gäste.
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Schlepperfreunde Heuchelberg
Jahreshauptversammlung
Wir laden alle Mitglieder zu unserer diesjährigen Hauptver-
sammlung recht herzlich ein. Wir treffen uns am Samstag, den 
8. Februar, um 19.00 Uhr im Schützenheim in Stetten. 

Dorfgemeinschaft Niederhofen
Vielen Dank für das große Interesse und die vielen guten  
Gespräche anlässlich des Neujahrsempfangs in der Mehrzweck-
halle Niederhofen. Es ist schön, dass sich der Einsatz des Ver-
eins für das Dorf lohnt.
Vorankündigung:
Die Hauptversammlung des Vereins findet am 24.02.2025 um 
19.30 Uhr im Vereinsheim des TSV Niederhofen statt. Bitte den 
Termin schon vormerken. Eine gesonderte Einladung hierzu 
erfolgt noch. 

SGM Niederhofen/SGSK II
Die SGM NSK II startet am Freitag, 24. Januar in die Rück- 
rundenvorbereitung. In den nächsten Wochen gilt es, sich in 
Form zu bringen in den Trainingseinheiten und Vorbereitungs-
spielen für die anstehende Rückrunde. Tabellarisch sollte die 
Rückrunde mit einem Platz unter den Top 5 abgeschlossen 
werden.

LandFrauenverein Niederhofen
„Naturnahe Beete anlegen“ Vortrag von Berthold Daubner, 
Gartenplaner von ReNature Garten. Erfahren Sie, wie Sie Beete 
naturnah gestalten können – praxisnah, nachhaltig und ästhe-
tisch ansprechend. Berthold Daubner teilt wertvolle Tipps und 
gibt Einblicke in die Gartenplanung im Einklang mit der Natur. 
Gäste sind herzlich willkommen! Ein inspirierender Abend für 
alle, die ihren Garten lieben, Landfrauen und Landmänner. 
Montag, 27. Januar, 19.30 Uhr, Altes Schulhaus Niederhofen.

Chorgemeinschaft 1860 Niederhofen
Am kommenden Dienstag findet keine Chorprobe statt.
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